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WAS IST ERLAUBT AUF
DEM BALKON?

Die Nutzung der privaten Aussenräume führt immer wieder zu Konflikten.
Verbote sind dabei nicht immer der Weisheit letzter Schluss.

Der Balkon wird von den Mieterin-
nen und Mietern in beliebiger Art

und Weise als zusätzlicher Wohnraum

genutzt: Man stellt einen Grill mit Garten-
tisch und -Stühlen auf, benutzt ihn als

Freiluft-Fumoir, lagert Getränkevorrat
oder Abfall, installiert eine Leine, um die
Wäsche ökologisch wirkungsvoll und
energetisch sparsam zu trocknen, befes-

tigt eine Satellitenschüssel für den opti-
malen Fernsehempfang, bringt Sonnen-
schirm und Sichtschutzwände für unge-
störte Bräunungsferien auf Ballconien an
oder dekoriert den Balkon mit Pflanzen
und Büschen verschiedenster Art und
Grösse. Ist alles, was gefällt oder nützlich
ist, auch erlaubt?

Gebot der Verhältnis-
mässigkeit
Im Mietrecht sind keine balkon-
spezifischen Bestimmungen
festgehalten. Massgebend sind
die Absätze 1 und 2 von Artikel
257f OR, wonach der Mieter die

Wohnung sorgfältig gebrauchen
und auf Hausbewohner sowie
Nachbarn Rücksicht nehmen
muss. Das gilt selbstverständlich
auch für die Balkonbenützung.
Besteht nun beispielsweise ein
Konflikt wegen einer angeblich
übermässigen beziehungsweise
zweckfremden Balkonbenützung sind die
konkreten Umstände sowie insbesondere
der Mietvertrag und ergänzende Verein-
barungen relevant, wie etwa die Hausord-

nung. Die im Zusammenhang mit der

Balkonbenützung aufgeführten Regeln
sind teilweise als absolute Verbote formu-
liert. Im Grunde präzisieren sie jedoch
nichts anderes als die im Gesetz formu-
lierte Pflicht zur Rücksichtnahme für ein
friedliches Zusammenleben.

Aber Achtung: Nicht jeder Verstoss ge-
gen ein festgeschriebenes Verbot recht-
fertigte per se und unmittelbar eine ICün-

digung. Es gilt nämlich unter anderem
stets abzuwägen zwischen der persönli-
chen Freiheit des einzelnen Mieters auf

der einen Seite und der Freiheit der ande-

ren Haubewohner und Nachbarn sowie
dem Recht des Eigentümers der Mietsa-
che auf der anderen Seite. Also kein Ver-

bot um des Verbots willen, sondern im-
mer mit sachlichem Grund und verhält-

nismässig im Sinne aller involvierten
Parteien.

Einige Beispiele
Grül und Gartenmobiliar dürften an und
für sich also kein Problem darstellen,
doch gilt es die aus der Benützung dieser

Gegenstände resultierenden Lärm- und
Geruchsimmissionen im Auge zu behal-
ten. Ein generelles Grill- oder Partyverbot
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wäre demzufolge weder sinnvoll, noch
würde eine solche Regel wohl vor Gericht
standhalten.

Auch in Bezug auf das Freiluft-Fumoir
oder die Lagerungvon Abfall aufdem Bai-
Icon gibt es keine allgemeingültige Regel.
Ein absolutes Rauchverbot auf dem Bai-
kon wäre wohl eine zu grosse Einschrän-

kung der persönlichen Freiheit. Ein
Rauchverbot für die Waschküche oder
den Estrich sowie ein Lagerungsverbot
von nicht in einem Behälter versorgtem
Grüngutabfall wären aber wohl auch
durch ein Gericht als genügend sachlich
und verhältnismässig gutzuheissen.

Betreffend das Anbringen einer Wä-
scheieine, Satellitenschüssel oder Sicht-

schutzwand gibt es zusätzliche Aspekte
zu beachten: Falls die zu befestigende
Vorrichtung beispielsweise eine Ver-

ankerung an der Hauswand, an der
Balkonaussenseite oder am Geländer be-

nötigt, muss Art. 260a OR beachtet und
eine schriftliche Genehmigung der Ver-
mieterschaft eingeholt werden. Bei Vor-

richtungen, die zudem über die Balkon-

brüstung ragen, sind allenfalls öffent-
lich-rechtliche Bau-, Zonen- oder Orts-
bildvorschriften zu berücksichtigen.
Schliesslich gibt es bei der aussenseitigen
Befestigung von Blumenkistchen oder ei-

ner Satellitenschüssel durch herunterfal-
lende Gegenstände die gesetzliche Werk-

eigentümerhaftung zu beachten
(OR 58). Solche Aspekte berech-

tigten die Vermieterschaft, eine

Genehmigungspflicht oder gar
ein absolutes Verbot zu statuie-
ren. Falls die Bepflanzung oder
die Satellitenschüssel jedoch im
Balkoninneren platziert werden
kann und nicht über das Gelän-
derniveau hinausragt, wäre ein
diesbezügliches Verbot nicht zu
beachten.

Fazit
Einer Genossenschaft mit Zu-
sammenlebenskultur empfehle
ich in Bezug auf die Regelungs-

dichte folgendem Grundsatz nachzule-
ben: So viel wie nötig und so wenig wie
möglich. Schliesslich würde möglicher-
weise ein jährliches Gartenfest viele auf
der Basis von Hausordnungen ausgetra-

gene Konflikte gar nicht erst eskalieren
lassen. Falls jedoch ein Mieter die Haus-

Ordnung wiederholt und in unangemes-
sener Art und Weise missachtet und so-
mit gleichzeitig auch Art. 257f Abs. 1 und
2 OR verletzt, sind in erster Linie die übri-
gen Mieter die Leidtragenden. Die Ver-
mieterschaft sollte demgemäss konse-

quent dagegen vorgehen und als Ultima
ratio auch eine Kündigung wegen Verlet-

zung von mietrechtlichen Pflichten in Be-
tracht ziehen.
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